Cosmos RiesterRente Klassisch – Vertragsbedingungen

Erläuterungen zur Modellrechnung 

Die dargestellte Modellrechnung zeigt garantierte und prognostizierte Leistungen unter Einbeziehung Ihrer Eigenbeiträge und der staatlichen Zulagen. Zudem wird in der Berechnung davon ausgegangen, dass Sie die steigende staatliche Förderung ab 2008 durch Zahlung eines höheren Eigenbeitrages nutzen. Mit Ihrem Versicherungsschein erhalten Sie eine weitere Modellrechnung, die Ihnen zeigt, welche Leistungen sich unmittelbar aus Ihren zu Vertragsbeginn vereinbarten Eigenbeiträgen ergeben. Daher sind die darin ausgewiesenen Werte niedriger als die dargestellten. Auf Grundlage der zu Vertragsbeginn vereinbarten Eigenbeiträge wird auch der Versicherungsschein erstellt.

In der vorangestellten Tabelle haben wir Ihnen in der Spalte “Garantierte Leistungen in EUR” die garantierten Versicherungsleistungen dargestellt. Diese Leistungen werden von uns vertraglich zugesichert und im Versicherungsfall bzw. bei Übertragung erbracht bzw. ergeben sich “bei Ablauf” nach einer Beitragsfreistellung zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres. Dabei sind die nach dem Altersvermögensgesetz geltenden Bestimmungen zu beachten (siehe Versicherungsbedingungen bzw. steuerliche Hinweise).

Außerdem haben wir mit Ihnen vertraglich vereinbart, dass Sie an den Überschüssen und Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) unserer Gesellschaft beteiligt werden. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt vor allem von der Zinsentwicklung des Kapitalmarktes, aber auch vom Verlauf der Sterblichkeit und von der Entwicklung der Kosten ab. Prognosen über die weitere Entwicklung sind über einen längeren Zeitraum nicht möglich. Die in den Spalten “Werte in EUR bei gleichbleibendem Zinssatz” ausgewiesenen Werte haben daher hypothetischen Charakter. Wir können daher auch nicht zusagen, dass Überschüsse in dieser Höhe tatsächlich anfallen. Auf diese Leistungen hat der Berechtigte, soweit sie über die garantierte Leistung hinausgehen, keinen Anspruch, wenn und soweit die vertragsgemäß berechnete Überschussbeteiligung geringer ausfällt.

In unserer Modellrechnung ist die Entwicklung der garantierten Leistung und der Verlauf auf Grundlage der derzeit geltenden Überschussanteil-Sätze Jahr für Jahr bis zum Ablauf dargestellt.

Bei der Ermittlung der Rentenwerte wurde eine unternehmensindividuelle Unisex-Sterbetafel (hergeleitet auf Basis des von der DAV veröffentlichten Verfahrens und dem beobachteten Mischungsverhältnisses zwischen Männern und Frauen) zu Grunde gelegt.

Unsere derzeitige Gesamtverzinsung (garantierter Rechnungszins 2,25% zuzüglich Zins-Überschussbeteiligung von 2,00%) beträgt 4,25%.

Um Ihnen zu zeigen, in welcher Weise die Überschussbeteiligung insbesondere von den Kapitalerträgen des Versicherungsunternehmens abhängt, ist angegeben, wie sich die Leistungen entwickeln, falls die aktuelle Verzinsung jeweils um einen Prozentpunkt höher bzw. niedriger ausfällt (bei unverändertem Grund- bzw. Schluss-Überschussanteil bzw. Bewertungsreserven- Mindestanteil). Jedoch können die angegebenen Werte sowohl niedriger als auch höher als in dem genannten Korridor ausfallen.

Oben finden Sie eine Modellrechnung, die auf Ihre spezielle Tarifkombination abgestimmt ist. Je länger die betrachtete Versicherungsdauer ist, desto unverbindlicher sind die dargestellten Werte.

Die angegebenen garantierten Leistungswerte gelten bei Abrechnung zum Ende des Kalenderjahres unter der Voraussetzung, dass die Beiträge bis dahin gezahlt (bzw. die staatlichen Zulagen entsprechend geflossen) sind. Dabei sind die nach dem Altersvermögensgesetz geltenden Bestimmungen zu beachten (siehe Versicherungsbedingungen bzw. steuerliche Hinweise). Alle Beträge sind auf volle EUR gerundet.

Erläuterungen zur Überschussbeteiligung

Die Versicherungsleistungen bestehen aus drei Komponenten: 

· den garantierten Leistungen auf Grund des Versicherungsvertrages, 

· den Leistungen aus der Beteiligung an den Überschüssen der Gesellschaft und 

· der Leistung aus der Beteiligung an einem Teil der Bewertungsreserven. 

Die Beiträge für Ihre Rentenversicherung sind unter vorsichtigen Annahmen über die künftige Entwicklung von Kapitalerträgen (Zinsen), Sterblichkeit und Kosten berechnet, damit jederzeit die vertraglich vereinbarten Leistungen gezahlt werden können. Es entstehen daher Überschüsse

· durch rentable Kapitalanlagen in Grundbesitz, Hypotheken, Wertpapieren und Darlehen an die öffentliche Hand und an die Wirtschaft,

· aus der rationellen und sparsamen Verwaltung. 


Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. An einem Teil dieser Bewertungsreserven werden Sie gemäß § 153 Abs. 3 VVG beteiligt. 
An diesen Überschüssen und Bewertungsreserven lassen wir Sie als Versicherungsnehmer in Form der Überschussbeteiligung teilhaben. Sie bestehen aus

· jährlichen Überschussanteilen, 

· einem nicht garantierten Schluss-Überschussanteil 

· sowie der Leistung aus der Beteiligung an den Bewertungsreserven. 

Sollte zudem die Lebenserwartung in Zukunft dennoch höher sein als kalkuliert, können die Überschussanteile geringer ausfallen.

Zusammensetzung der jährlichen Überschussanteile

Die jährlichen Überschussanteile bestehen aus:

· einem Grund-Überschussanteil (Risiko- und Kostenüberschussanteil) bis zum Rentenbeginn in % der aufgelaufenen Beitragssumme

· einem Zins-Überschussanteil in % des überschussberechtigten Deckungskapitals der Hauptversicherung bzw. des Überschussguthabens. 

Verwendung der jährlichen Überschussanteile bis zum Rentenbeginn

Die jährlichen Überschussanteile werden zum Ende eines jeden Versicherungsjahres zugeteilt. Sie werden verzinslich angesammelt und zur Erhöhung des Versicherungskapitals oder der Altersrente verwendet.

nach Rentenbeginn
Bei der Rentenzahlung kann zwischen zwei Verwendungsformen für die jährlichen Überschussanteile gewählt werden:

· sie erhöhen die Rente jährlich um derzeit 2,00 % der Vorjahresrente erstmals nach Ablauf des ersten Rentenjahres (dynamische Rente)

· sie werden ab Rentenbeginn für eine Zusatzrente zur garantierten Rente verwendet (flexible Rente).

Sollte sich die Lebenserwartung unserer Versicherten – und damit die durchschnittliche Rentenbezugsdauer – stärker erhöhen als bereits angenommen, so können die Leistungen aus der Überschussbeteiligung im Rentenbezug geringer ausfallen.

Schluss-Überschussanteil und Beteiligung an der Bewertungsreserve

Zusätzlich zu den Leistungen aus den jährlichen Überschussanteilen können - vor Rentenbeginn - aus der Versicherung ein Schluss-Überschussanteil, der nicht garantiert ist und – auch rückwirkend- gekürzt werden kann, sowie eine Beteiligung an den Bewertungsreserven fällig werden.

Die Höhe der Beteiligung an den Bewertungsreserven wird unmittelbar zum Fälligkeitszeitpunkt ermittelt und der entsprechende Wert dem Vertrag zugeteilt, sofern dieser den für das laufende Geschäftsjahr deklarierten Bewertungsreserven-Mindestanteil übersteigt. 

Der Schluss-Überschussanteil sowie der Bewertungsreserven-Mindestanteil bemessen sich in % des verzinslich angesammelten Überschussguthabens und können gezahlt werden: 

· in voller Höhe bei Übertragung des Kapitals zum Ablauf der Flexiblen Altersgrenze bzw. bei Rentenbeginn zu diesem Zeitpunkt,

· in verminderter Höhe nach Erreichen der Flexiblen Altersgrenze bei Übertragung des Kapitals bzw. bei Rentenbeginn in dieser Zeit. 

Erläuterungen zur Rentenleistung

Bei Ablauf erhalten Sie eine lebenslange Rente. Diese Rente berechnet sich aus dem zum Rentenzahlungsbeginn vorhandenen Gesamtkapital. Dieses besteht aus einem garantierten Teil in Höhe des garantierten Versicherungskapitals sowie einem nicht garantierten Teil in Höhe des darüber hinaus gehenden Kapitals aus der Überschussbeteiligung zum Zeitpunkt des Rentenbeginns. Für das Garantiekapital garantieren wir Ihnen schon bei Vertragsabschluss die Höhe Ihrer späteren Rente. Für die über das Garantiekapital hinausgehende Überschussbeteiligung kann die Rente angepasst werden, wenn sich die Lebenserwartung künftig ändern sollte. Eine Anpassung dieser Rente erfolgt nur mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders, der die Voraussetzungen und die Angemessenheit der Änderung prüft. Über eine Änderung der Rente werden wir Sie vor Rentenbeginn schriftlich informieren.

Wir erheben keine Übertragungsgebühr bei einer Übertragung des gebildeten Kapitals auf ein anderes begünstigtes Anlageprodukt oder auf einen anderen Anbieter.

Im Falle eines Rückkaufs verzichten wir auf eine Stornogebühr.

Flexible Altersgrenze

Ab Beginn der Flexiblen Altersgrenze können Sie den Rentenbeginn bis zum Ende der Flexiblen Altersgrenze frei wählen. Zusätzlich haben Sie innerhalb dieses Zeitraums die Möglichkeit, das Ende der Flexiblen Altersgrenze auf Antrag maximal bis zum Alter 70 aufzuschieben. Dadurch sind Sie in der Lage, den Beginn der Auszahlungsphase Ihrer persönlichen Situation anzupassen.

